
I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen 
wurden 

VERORDNUNGEN 

Verordnung (EG) Nr. 497/2009 der Kommission vom 12. Juni 2009 zur Festlegung pauschaler Ein
fuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise . . . . . . . 1 

★ Verordnung (EG) Nr. 498/2009 der Kommission vom 12. Juni 2009 zur Änderung der Ver
ordnung (EG) Nr. 639/2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 1254/1999 des Rates hinsichtlich des Schutzes lebender Rinder beim Transport als Voraus
setzung für die Gewährung von Ausfuhrerstattungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

RICHTLINIEN 

★ Richtlinie 2009/56/EG der Kommission vom 12. Juni 2009 zur Berichtigung des Umsetzungs
termins der Richtlinie 2008/126/EG zur Änderung der Richtlinie 2006/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die technischen Vorschriften für Binnenschiffe ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . 5 

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der 
Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben. 

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. 

ISSN 1725-2539 
L 150 

52. Jahrgang 

13. Juni 2009 Rechtsvorschriften 

( 1 ) Text von Bedeutung für den EWR (Fortsetzung umseitig) 

Amtsblatt 
der Europäischen Union 

DE 

Ausgabe 
in deutscher Sprache 

Inhalt 

1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:150:0001:0002:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:150:0003:0004:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:150:0005:0005:DE:PDF


II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen 
wurden 

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE 

Rat 

2009/458/EG: 

★ Entscheidung des Rates vom 6. Mai 2009 über einen gegenseitigen Beistand für Rumänien . . 6 

2009/459/EG: 

★ Entscheidung des Rates vom 6. Mai 2009 über einen mittelfristigen finanziellen Beistand der 
Gemeinschaft für Rumänien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Kommission 

2009/460/EG: 

★ Entscheidung der Kommission vom 5. Juni 2009 über den Erlass einer gemeinsamen Sicher
heitsmethode zur Bewertung der Erreichung gemeinsamer Sicherheitsziele gemäß Artikel 6 der 
Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Bekannt gegeben unter Akten
zeichen K(2009) 4246) ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

2009/461/EG: 

★ Beschluss der Kommission vom 12. Juni 2009 zur Ernennung eines Vertreters der Kommission 
im Verwaltungsrat der Europäischen Arzneimittel-Agentur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

2009/462/EG: 

★ Entscheidung der Kommission vom 12. Juni 2009 zur Abweichung von Nummer 1 Buchstabe d 
des Anhangs der Entscheidung 2006/133/EG, geändert durch die Entscheidung 2009/420/EG, in 
Bezug auf das Datum, das für anfälliges Holz mit Ursprung außerhalb der abgegrenzten Gebiete 
gilt (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 4515) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

DE 

Inhalt (Fortsetzung) 

( 1 ) Text von Bedeutung für den EWR

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:150:0006:0007:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:150:0008:0010:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:150:0011:0019:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:150:0020:0020:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:150:0021:0021:DE:PDF


I 

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EG) Nr. 497/2009 DER KOMMISSION 

vom 12. Juni 2009 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 13. Juni 2009 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 12. Juni 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA 37,3 
MK 35,9 
TR 41,3 
ZA 28,0 
ZZ 35,6 

0707 00 05 JO 162,3 
MK 31,4 
TR 162,3 
ZZ 118,7 

0709 90 70 TR 85,9 
ZZ 85,9 

0805 50 10 AR 54,7 
TR 87,8 
ZA 65,6 
ZZ 69,4 

0808 10 80 AR 82,8 
BR 76,6 
CL 79,2 
CN 99,5 
NZ 100,2 
US 117,5 
ZA 78,8 
ZZ 90,7 

0809 10 00 TN 146,2 
TR 168,7 
ZZ 157,5 

0809 20 95 TR 505,0 
ZZ 505,0 

0809 30 TR 133,0 
US 340,6 
ZZ 236,8 

0809 40 05 CL 118,9 
ZZ 118,9 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 498/2009 DER KOMMISSION 

vom 12. Juni 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates hinsichtlich des Schutzes lebender Rinder beim 

Transport als Voraussetzung für die Gewährung von Ausfuhrerstattungen 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 170 in Verbindung mit Arti
kel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 der 
Kommission ( 2 ) wird die Zahlung der Ausfuhrerstattun
gen davon abhängig gemacht, dass während des Tran
sports der Tiere die gemeinschaftlichen Tierschutzvor
schriften eingehalten werden. 

(2) Im Anschluss an die Urteile des Gerichtshofs der Europä
ischen Gemeinschaften vom 17. Januar 2008 in den ver
bundenen Rechtssachen C-37/06 und C-58/06 und vom 
13. März 2008 in der Rechtssache C-96/06 muss der 
Zusammenhang zwischen der Verordnung (EG) Nr. 
639/2003 und der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Ra
tes vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren 
beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgän
gen sowie zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG 
und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 
1255/97 ( 3 ) präzisiert werden. 

(3) Die Tierschutzvorschriften der Verordnung (EG) Nr. 
1/2005, die die Wirtschaftsbeteiligten betreffen und die 
im Falle eines Verstoßes gegen diese Vorschriften bewir
ken, dass die Erstattung aufgrund des betreffenden Ver
stoßes verweigert wird, müssen klar dargelegt werden. In 
diesem Zusammenhang zielen die Artikel 2 und 3 sowie 
die Artikel 4 bis 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 und 
die darin genannten Anhänge darauf ab, die für Wirt
schaftsbeteiligte geltenden Bestimmungen, die in unmit
telbarem Zusammenhang mit dem Ziel des Tierschutzes 
stehen, zu spezifizieren, wobei die übrigen Bestimmun
gen dieser Verordnung Verwaltungsvorschriften betreffen. 

(4) Gemäß Artikel 168 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 wird die 

Zahlung der Ausfuhrerstattungen von der Einhaltung der 
Tierschutzvorschriften abhängig gemacht. Daher muss 
klargestellt werden, dass ein Verstoß gegen die Tier
schutzvorschriften unbeschadet der in der Rechtspre
chung des Gerichtshofes anerkannten Fälle höherer Ge
walt nicht eine Kürzung, sondern die Verweigerung der 
Ausfuhrerstattung nach Maßgabe der Zahl der Tiere, für 
die die Tierschutzvorschriften nicht beachtet wurden, zur 
Folge hat. Aus diesen Bestimmungen sowie aus den Tier
schutzvorschriften in den Artikeln 2 und 3 sowie den 
Artikeln 4 bis 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 und 
den darin genannten Anhängen ergibt sich, dass die Er
stattung für Tiere, für die diese Tierschutzvorschriften 
nicht eingehalten wurden, unabhängig von der körper
lichen Verfassung der Tiere verweigert wird. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 639/2003 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Zahlung der Ausfuhrerstattungen für lebende Rinder des 
KN-Codes 0102 (nachstehend ‚Tiere‘ genannt) wird gemäß 
Artikel 168 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 davon ab
hängig gemacht, dass während des Transports der Tiere bis 
zu ihrer ersten Entladung im Bestimmungsdrittland die Be
stimmungen der Artikel 2 und 3 und der Artikel 4 bis 9 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates (*) und der darin 
genannten Anhänge sowie die Bestimmungen der vorliegen
den Verordnung eingehalten werden. 

___________ 
(*) ABl. L 3 vom 5.1.2005, S. 1.“; 

2. Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der gemäß Unterabsatz 2 berechnete Gesamtbetrag der 
Ausfuhrerstattung je Tier wird nicht gezahlt für 

a) Tiere, die während des Transports verendet sind, mit Aus
nahme der in Absatz 2 genannten Fälle;
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b) Kühe, die während des Transports vor ihrer ersten Entladung im Endbestimmungsdrittland gekalbt 
oder verworfen haben; 

c) Tiere, bei denen die zuständige Behörde aufgrund der Unterlagen gemäß Artikel 4 Absatz 2 und/oder 
sonstiger Informationen über die Einhaltung der vorliegenden Verordnung zu dem Schluss gelangt, 
dass die Artikel 2 und 3 sowie die Artikel 4 bis 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 und die darin 
genannten Anhänge nicht eingehalten wurden.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

Sie gilt für Ausfuhranmeldungen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung angenommen wurden. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 12. Juni 2009 

Für die Kommission 

Mariann FISCHER BOEL 
Mitglied der Kommission
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RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 2009/56/EG DER KOMMISSION 

vom 12. Juni 2009 

zur Berichtigung des Umsetzungstermins der Richtlinie 2008/126/EG zur Änderung der Richtlinie 
2006/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die technischen Vorschriften für 

Binnenschiffe 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 2006/87/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die techni
schen Vorschriften für Binnenschiffe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 82/714/EWG des Rates ( 1 ), insbesondere auf Artikel 20 
Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2008/126/EG der Kom
mission vom 19. Dezember 2008 zur Änderung der 
Richtlinie 2006/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die technischen Vorschriften für Bin
nenschiffe ( 2 ) müssen die Mitgliedstaaten die Richtlinie 
2008/126/EG spätestens zum 30. Dezember 2008 um
setzen. 

(2) Aus technischen Gründen wurde die Richtlinie 
2008/126/EG jedoch bis zu diesem Zeitpunkt nicht im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Der in der 
Richtlinie 2008/126/EG festgelegte Umsetzungstermin 
sollte daher berichtigt werden. 

(3) Damit Verzerrungen des Wettbewerbs und Unterschiede 
im Sicherheitsniveau verhindert werden, sollten die Än
derungen der Richtlinie 2006/87/EG so schnell wie mög- 

lich Anwendung finden. Für die Umsetzung der Richtlinie 
2008/126/EG, die am 31. Januar 2009 veröffentlicht 
wurde, muss jedoch eine vertretbare Frist eingeräumt 
werden. 

(4) Die in dieser Richtlinie vorgesehene Maßnahme steht im 
Einklang mit der Stellungnahme des gemäß Artikel 7 der 
Richtlinie 91/672/EWG des Rates vom 16. Dezember 
1991 über die gegenseitige Anerkennung der einzelstaat
lichen Schifferpatente für den Binnenschiffsgüter- und 
-personenverkehr ( 3 ) eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 2008/126/EG wird das 
Datum „30. Dezember 2008“ durch das Datum „30. Juni 
2009“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet, die über in 
Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 2006/87/EG genannte Binnen
wasserstraßen verfügen. 

Brüssel, den 12. Juni 2009 

Für die Kommission 

Antonio TAJANI 
Vizepräsident
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II 

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE 

RAT 

ENTSCHEIDUNG DES RATES 

vom 6. Mai 2009 

über einen gegenseitigen Beistand für Rumänien 

(2009/458/EG) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 119, 

auf Empfehlung der Kommission, nach Anhörung des Wirt
schafts- und Finanzausschusses, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die rumänischen Kapital- und Finanzmärkte sind in letz
ter Zeit unter Druck geraten, worin der weltweite Kon
junkturrückgang und die zunehmende Sorge um die ru
mänische Wirtschaft mit ihrem hohen Zahlungsbilanzde
fizit und dem rasch wachsenden Haushaltsdefizit zum 
Ausdruck kamen. Auch der Druck auf den Wechselkurs 
hat zugenommen, was für die Stabilität des Bankensek
tors im Allgemeinen ein Risiko bedeutet. 

(2) Die Regierung und die Rumänische Nationalbank haben 
daraufhin eine umfassende Strategie entwickelt, um die 
makroökonomische Politik fest zu verankern und Span
nungen an den Finanzmärkten abzubauen, und haben 
diese Strategie in einer Absichtserklärung, die am 27. Ap
ril 2009 bei der Kommission eingegangen ist, dargelegt. 
Zu den Eckpfeilern des Wirtschaftsprogramms gehört die 
Rückführung des Haushaltsdefizits von 5,4 % des BIP 
2008 auf 5,1 % des BIP 2009 und unter 3 % des BIP 
2011. Damit dauerhaft niedrigere Haushaltsdefizite erzielt 
werden können, sollen Maßnahmen zur Verbesserung der 
haushaltspolitischen Strategien und Prozesse ergriffen 
werden. Das Wirtschaftsprogramm und insbesondere 
die haushaltspolitischen Ziele werden im Haushaltsent
wurf der Regierung und im Konvergenzprogramm zum 
Ausdruck kommen. 

(3) Der Rat überprüft die Wirtschaftspolitik Rumäniens re
gelmäßig, insbesondere im Rahmen der alljährlichen Prü
fung der rumänischen Konvergenzprogrammaktualisie
rung und der Umsetzung des nationalen Reformpro
gramms sowie der turnusmäßigen Bewertung der Fort
schritte Rumäniens im Rahmen des Konvergenzberichts 
und des jährlichen Fortschrittsberichts. 

(4) Die Außenfinanzierungslage dürfte sehr angespannt blei
ben, da das andauernde, wenn auch rückläufige Leis
tungsbilanzdefizit und die erheblichen auf Fremdwährun
gen lautenden kurz- und längerfristigen Kredite, die ver
längert werden müssen, 2009—2011 nicht in vollem 
Umfang durch ausländische Direktinvestitionen und an
dere Finanzierungskonto- und Kapitalbilanzzuflüsse ge
deckt sein dürften. Der Außenfinanzierungsbedarf wird 
bis zum ersten Quartal 2011 auf rund 20 Mrd. EUR 
geschätzt. Wird der gegenseitige Beistand gewährt, dürf
ten ausländische Banken ihre Engagements in Rumänien 
zu 100 % verlängern, was der (in einer gemeinsamen 
Stellungnahme vom 26. März 2009 bekräftigten) Zusage 
ausländischer Großbanken entspricht, ihr Engagement in 
Rumänien fortzuführen, während bei den Auslandsschul
den von Unternehmen gegenüber Muttergesellschaften 
und bei den Auslandsschulden rumänischer Banken 
2009 von einer Verlängerungsquote von 50 % ausgegan
gen wird. Für die Jahre 2010 und 2011 wird davon 
ausgegangen, dass alle fällig werdenden Auslandsverbind
lichkeiten zu 100 % verlängert werden, da sich die Fi
nanzmärkte stabilisieren dürften und auf den wichtigsten 
Exportmärkten Rumäniens wahrscheinlich eine Erholung 
einsetzen wird. Neben einem ausreichend hohen Wäh
rungsreserveziel (über 100 % der kurzfristigen Auslands
schulden zur Restlaufzeit) wurden hinsichtlich anderer 
Kapitalabflüsse, etwa in Bezug auf den Abzug von Spa
reinlangen Gebietsfremder, den Rückgang der Handels
kredite und die Abflüsse von Portfolioinvestitionen, kon
servative Annahmen zugrunde gelegt, um in den Berech
nungen zusätzliche Sicherheitsmargen zu schaffen.

DE L 150/6 Amtsblatt der Europäischen Union 13.6.2009



(5) Die rumänischen Behörden haben die EU und andere 
internationale Finanzinstitutionen um erheblichen finan
ziellen Beistand ersucht, um die Zahlungsbilanz zu stüt
zen und die Währungsreserven wieder auf ein dem Vor
sichtsprinzip entsprechendes Niveau zu erhöhen. 

(6) Für die rumänische Zahlungsbilanz besteht eine ernstli
che Bedrohung, die die möglichst rasche Gewährung ei
nes gegenseitigen Beistands durch die Gemeinschaft 
rechtfertigt. Wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit 
ist es außerdem unerlässlich, eine Ausnahme von der 
Sechswochenfrist nach Abschnitt I Nummer 3 des dem 
Vertrag über die Europäische Union und den Verträgen 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften beige
fügten Protokolls über die Rolle der einzelstaatlichen Par
lamente in der Europäischen Union zu gewähren — 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Gemeinschaft gewährt Rumänien einen gegenseitigen Bei
stand. 

Artikel 2 

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 6. Mai 2009. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
V. TOŠOVSKÝ

DE 13.6.2009 Amtsblatt der Europäischen Union L 150/7



ENTSCHEIDUNG DES RATES 

vom 6. Mai 2009 

über einen mittelfristigen finanziellen Beistand der Gemeinschaft für Rumänien 

(2009/459/EG) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates vom 
18. Februar 2002 zur Einführung einer Fazilität des mittelfris
tigen finanziellen Beistands zur Stützung der Zahlungsbilanzen 
der Mitgliedstaaten ( 1 ), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Kommission, nach Anhörung des Wirtschafts- 
und Finanzausschusses (WFA), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Entscheidung 2009/458/EG des Rates ( 2 ) wurde 
Rumänien ein gegenseitiger Beistand gewährt. 

(2) Trotz der erwarteten Leistungsbilanzverbesserung wird 
der Auslandsfinanzierungsbedarf Rumäniens bis zum ers
ten Quartal 2011 von der Kommission, dem Internatio
nalen Währungsfonds (IWF) und den rumänischen Be
hörden im März 2009 auf 20 Mrd. EUR geschätzt; Ka
pitalbilanz und Finanzierungskonto könnten sich ange
sichts der jüngsten Finanzmarktentwicklungen erheblich 
verschlechtern. 

(3) Es ist angebracht, dass die Gemeinschaft Rumänien im 
Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 332/2002 ein
geführten Fazilität des mittelfristigen finanziellen Bei
stands zur Stützung der Zahlungsbilanzen der Mitglied
staaten mit bis zu 5 Mrd. EUR unterstützt. Gewährt wer
den sollte dieser Beistand in Verbindung mit einem Dar
lehen des IWF von 11,443 Mrd. SZR (rund 12,95 Mrd. 
EUR) im Rahmen einer Bereitschaftskreditvereinbarung, 
die voraussichtlich am 6. Mai 2009 genehmigt wird. 
Die Weltbank hat Rumänien ebenfalls ein Darlehen von 
1 Mrd. EUR zugesagt, die Europäische Investitionsbank 
(EIB) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBWE) werden zusammen weitere 1 Mrd. 
EUR zur Verfügung stellen. 

(4) Die Finanzhilfe der Gemeinschaft sollte von der Kommis
sion verwaltet werden. Die spezifischen wirtschaftspoliti
schen Auflagen, die nach Anhörung des WFA mit den 
rumänischen Behörden vereinbart werden, sollten in ei
nem Memorandum of Understanding niedergelegt wer
den. Die genauen finanziellen Konditionen sollten von 
der Kommission in der Darlehensvereinbarung niederge
legt werden. 

(5) Die Kommission sollte sich vor Ort und durch regelmä
ßige Berichterstattung der rumänischen Behörden regel
mäßig vergewissern, dass die wirtschaftspolitischen Auf
lagen für den Beistand erfüllt werden. 

(6) Die Kommission wird Rumänien im gesamten Verlauf 
der Programmumsetzung mit weiteren Politikempfehlun
gen und technischer Hilfe in bestimmten Bereichen zur 
Seite stehen. 

(7) Unbeschadet des Artikels 27 des Protokolls über die Sat
zung des Europäischen Systems der Zentralbanken und 
der Europäischen Zentralbank hat der Europäische Rech
nungshof das Recht, Finanzkontrollen oder Rechnungs
prüfungen durchzuführen, die er im Zusammenhang mit 
der Verwaltung der Hilfe als erforderlich erachtet. Die 
Kommission einschließlich des Europäischen Amts für 
Betrugsbekämpfung hat das Recht, eigene Beamte oder 
bevollmächtigte Vertreter zu entsenden, um technische 
oder finanzielle Kontrollen oder Rechnungsprüfungen 
durchzuführen, die sie in Zusammenhang mit der Ver
waltung des mittelfristigen Beistands der Gemeinschaft 
als notwendig erachtet. 

(8) Unabhängig von Laufzeit und Rahmen des Hilfspro
gramms wird die Kommission durch Anwendung der 
bestehenden einschlägigen Verfahren einschließlich des 
Kooperations- und Kontrollverfahrens auch weiterhin 
die Fortschritte in den Bereichen überwachen, die zu 
transparenten und wirksamen öffentlichen Ausgaben bei
tragen, insbesondere im Bereich der Justiz und bei der 
Durchführung der Strukturfonds, um Rumänien zu hel
fen, die Wirkung des Beistands der Gemeinschaft zu ver
stärken. 

(9) Der Beistand sollte gewährt werden, um die Zahlungs
bilanz Rumäniens zu stützen und so zur erfolgreichen 
Umsetzung des wirtschaftspolitischen Programms der Re
gierung beizutragen — 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die Gemeinschaft gewährt Rumänien ein mittelfristiges 
Darlehen in Höhe von maximal 5 Mrd. EUR mit einer durch
schnittlichen Laufzeit von höchstens sieben Jahren. 

(2) Der finanzielle Beistand der Gemeinschaft steht ab dem 
ersten Tag nach dem Wirksamwerden dieser Entscheidung drei 
Jahre lang zur Verfügung.
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Artikel 2 

(1) Der Beistand wird von der Kommission in einer Weise 
verwaltet, die mit den Verpflichtungen Rumäniens und den 
Empfehlungen des Rates, insbesondere den länderspezifischen 
Empfehlungen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Re
formprogramms und des Konvergenzprogramms im Einklang 
steht. 

(2) Die Kommission vereinbart mit den rumänischen Behör
den nach Anhörung des WFA die spezifischen wirtschaftspoliti
schen Auflagen, an die der finanzielle Beistand gemäß Artikel 3 
Absatz 5 geknüpft wird. Diese Auflagen werden im Einklang 
mit den Verpflichtungen und Empfehlungen im Sinne von Ab
satz 1 in einem Memorandum of Understanding niedergelegt. 
Die genauen finanziellen Konditionen werden von der Kommis
sion in der Darlehensvereinbarung niedergelegt. 

(3) Die Kommission vergewissert sich in Zusammenarbeit 
mit dem WFA regelmäßig, dass die wirtschaftspolitischen Auf
lagen für den Beistand erfüllt werden. Die rumänischen Behör
den stellen der Kommission zu diesem Zweck alle erforderlichen 
Informationen zur Verfügung und arbeiten uneingeschränkt mit 
ihr zusammen. Der WFA wird von der Kommission laufend 
über etwaige Refinanzierungen der Anleihen oder Neustrukturie
rungen der finanziellen Konditionen unterrichtet. 

(4) Rumänien ist bereit, zusätzliche Konsolidierungsmaßnah
men zur Sicherung der makroökonomischen Stabilität zu be
schließen und durchzuführen, falls solche Maßnahmen im Laufe 
des Beistandsprogramms erforderlich werden. Die rumänischen 
Behörden konsultieren die Kommission, bevor sie solche zusätz
lichen Maßnahmen beschließen. 

Artikel 3 

(1) Der finanzielle Beistand der Gemeinschaft wird Rumänien 
von der Kommission in höchstens fünf Tranchen zur Verfügung 
gestellt, deren Umfang im Memorandum of Understanding fest
zulegen ist. 

(2) Die erste Tranche wird vorbehaltlich des Inkrafttretens 
der Darlehensvereinbarung und des Memorandum of Under
standing freigegeben. 

(3) Sofern dies zur Finanzierung des Darlehens nötig ist, ist 
die vorsichtige Nutzung von Zinsswaps mit Gegenparteien 
höchster Bonität gestattet. 

(4) Die Kommission entscheidet über die Freigabe weiterer 
Tranchen nach Stellungnahme des WFA. 

(5) Die Auszahlung jeder weiteren Tranche erfolgt auf der 
Grundlage einer zufrieden stellenden Umsetzung des neuen 
Wirtschaftsprogramms der rumänischen Regierung, das im Kon
vergenzprogramm Rumäniens, im nationalen Reformprogramm 
und insbesondere in den im Memorandum of Understanding 
festgelegten spezifischen wirtschaftspolitischen Auflagen zum 
Ausdruck zu bringen ist. Dazu gehören unter anderem: 

a) Einführung eines klar festgelegten mittelfristigen finanzpoliti
schen Programms, um das gesamtstaatliche Defizit bis 2011 

zumindest auf den EGV-Referenzwert von 3 % des BIP zu 
senken. 

b) Verabschiedung und Ausführung eines geänderten Haushalts 
für 2009 (bis zum zweiten Quartal 2009), der auf Basis des 
ESVG-95 ein gesamtstaatliches Zieldefizit von höchstens 
5,1 % des BIP vorsieht. 

c) Nominale Senkung der Lohnsumme im öffentlichen Dienst 
gegenüber 2008, indem auf die 2009 vorgesehenen Lohn
erhöhungen (um nominal insgesamt 5 %) verzichtet wird 
(oder entsprechend viele weitere Stellen gestrichen werden) 
und indem die Beschäftigung im öffentlichen Sektor abge
baut wird, unter anderem indem nur einer von sieben 
scheidenden Mitarbeitern ersetzt wird. 

d) Weitere Einsparungen bei den Ausgaben für Waren und 
Dienstleistungen und Subventionen für öffentliche Unterneh
men. 

e) Verbesserung der Haushaltsverwaltung durch Verabschiedung 
und Einführung eines verbindlichen mittelfristigen Haushalts
rahmens, Einführung von Beschränkungen für Haushaltsän
derungen im Laufe des Jahres einschließlich haushaltspoliti
scher Regeln und Einsetzung eines „Finanzrats“ als unabhän
gige sachverständige Prüfungsinstanz. 

f) Reform des Vergütungssystem im öffentlichen Sektor, unter 
anderem durch Vereinheitlichung und Vereinfachung der 
Lohnskala und Reform der Vergünstigungsregelungen. 

g) Reform der maßgeblichen Parameter des Rentensystems, in
dem die Renten künftig an den Verbraucherpreisindex und 
nicht mehr an die Löhne gekoppelt werden, das Rentenalter 
über die aktuellen Pläne hinaus, insbesondere bei Frauen, 
stufenweise angehoben und die Beitragspflicht schrittweise 
auch für jene Beschäftigungsgruppen im öffentlichen Sektor 
eingeführt wird, die derzeit davon befreit sind. 

h) Änderung des Bank- und Konkursgesetzes, damit bei Banke
nkrisen schnell und wirkungsvoll reagiert werden kann. Ein 
Hauptziel der Änderungen besteht darin, die Befugnisse der 
Verwalter von unter Insolvenzverwaltung gestellten Banken 
zu stärken. Neben Lösungsstrategien für Banken sollten die 
Befugnisse der rumänischen Zentralbank gestärkt werden, 
damit sie gegebenenfalls verlangen kann, dass wichtige An
teilseigner ihr Kapital aufstocken und die Bank finanziell 
unterstützen. Die Finanzaufsicht wird entsprechend den ein
schlägigen EU-Vorschriften verschärft. Außerdem werden 
ausführlichere Berichtspflichten zur Liquidität eingeführt. 
Überdies sollten die Verfahren für das Wirksamwerden der 
Einlagensicherung geändert werden, um Auszahlungen zu 
vereinfachen und zu beschleunigen. Nach den neuen Rechts
vorschriften wird die Einlagensicherung auf Beschluss der 
rumänischen Zentralbank innerhalb von 20 Tagen wirksam. 
Schließlich will die rumänische Zentralbank das Spektrum 
der sicherheitsfähigen Vermögenswerte erweitern, um eine 
ausreichende Liquiditätsversorgung sicherzustellen. Aufgrund 
der besonderen Umstände sollte die vorgeschriebene Eigen
kapitalquote zu gegebener Zeit von 8 auf 10 % erhöht wer
den.
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i) Strukturreformmaßnahmen in den Bereichen der im Rahmen 
der Lissabon-Strategie ausgesprochenen länderspezifischen 
Empfehlungen. Dazu gehören sollen unter anderem Maßnah
men für eine effizientere und wirkungsvollere öffentlichen 
Verwaltung, qualitativ bessere öffentliche Ausgaben, eine so
lide Verwendung und stärkere Nutzung von EU-Mitteln, eine 
bürokratische, finanzielle und gesetzliche Entlastung der Un
ternehmen und die Bekämpfung der Schwarzarbeit, so dass 
die Steuerbasis verbreitert wird. 

(6) Um eine reibungslose Umsetzung der Programmauflagen 
sicherzustellen und eine nachhaltige Korrektur der Ungleichge
wichte zu unterstützen, wird die Kommission dem Land bei der 
Haushalts-, Finanzmarkt- und Strukturreform weiterhin beratend 
und anleitend zur Seite stehen. 

(7) Für die Verwaltung des mittelfristigen Beistands der 
Gemeinschaft eröffnet Rumänien ein Sonderkonto bei der Ru
mänischen Nationalbank. 

Artikel 4 

Diese Entscheidung ist an Rumänien gerichtet. 

Artikel 5 

Diese Entscheidung wird im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 6. Mai 2009. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
V. TOŠOVSKÝ
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KOMMISSION 

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 5. Juni 2009 

über den Erlass einer gemeinsamen Sicherheitsmethode zur Bewertung der Erreichung gemeinsamer 
Sicherheitsziele gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 4246) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2009/460/EG) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 29. April 2004 über Eisenbahnsicher
heit in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 
95/18/EG des Rates über die Erteilung von Genehmigungen 
an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG 
über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die 
Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Eisenbahninfra
struktur und die Sicherheitsbescheinigung (Richtlinie über die 
Eisenbahnsicherheit) ( 1 ), insbesondere Artikel 6 Absatz 1, 

gestützt auf die Empfehlung der Europäischen Eisenbahnagentur 
an die Kommission vom 29. April 2008 zu den gemeinsamen 
Sicherheitsmethoden für die Berechnung, Bewertung und Durch
setzung im Rahmen der ersten Reihe gemeinsamer Sicherheits
ziele, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Richtlinie 2004/49/EG sollten schrittweise 
gemeinsame Sicherheitsziele (CST) und gemeinsame Si
cherheitsmethoden (CSM) eingeführt werden, damit ein 
hohes Sicherheitsniveau gewährleistet und die Sicherheit, 
soweit dies erforderlich und nach vernünftigem Ermessen 
durchführbar ist, verbessert wird. 

(2) Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2004/49/EG hat 
die Europäische Kommission CSM zu erlassen. Gemäß 
Artikel 6 Absatz 3 beschreiben diese CSM unter ande
rem, wie das Sicherheitsniveau und die Erreichung der 
Sicherheitsziele bewertet werden. 

(3) Um zu gewährleisten, dass die bestehende sicherheitsbe
zogene Leistungsfähigkeit des Eisenbahnsystems in kei
nem Mitgliedstaat verringert wird, sollte die erste Reihe 
gemeinsamer Sicherheitsziele eingeführt werden. Sie 
sollte auf eine Untersuchung der bestehenden Ziele und 

der vorhandenen sicherheitsbezogenen Leistungsfähigkeit 
der Eisenbahnsysteme in den Mitgliedstaaten gestützt 
sein. 

(4) Um die bestehende sicherheitsbezogene Leistungsfähig
keit des Eisenbahnsystems aufrechtzuerhalten, müssen 
außerdem die Sicherheitsniveaus aller nationalen Eisen
bahnsysteme mit Hilfe von Kriterien für die Risikoakzep
tanz angeglichen werden. Die Aufrechterhaltung der Si
cherheitsniveaus sollte in den Mitgliedstaaten überwacht 
werden. 

(5) Zur Festlegung der ersten Reihe gemeinsamer Sicherheits
ziele gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2004/49/EG muss die bestehende sicherheitsbezogene 
Leistungsfähigkeit der Eisenbahnsysteme in den Mitglied
staaten mittels nationaler Referenzwerte (NRV) quantita
tiv bestimmt werden, die von der Europäischen Eisen
bahnagentur (nachstehend „die Agentur“) und der Kom
mission zu berechnen und zu verwenden sind. Diese 
NRV sollten nur 2009 für die erste Reihe und 2011 
für die zweite Reihe gemeinsamer Sicherheitsziele berech
net werden. 

(6) Zur Gewährleistung der Kohärenz der NRV und zur Ver
meidung unzumutbarer Belastungen sollten Stadt- und 
Regionalbahnen, vom übrigen Eisenbahnsystem funktio
nal getrennte Netze, Eisenbahninfrastrukturen in Privat
eigentum, die ausschließlich vom Eigentümer genutzt 
werden, sowie Nostalgie-, Museums- und Touristikbah
nen von dieser Entscheidung ausgenommen werden. 

(7) Da für die sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit einzel
ner Bereiche des Eisenbahnsystems gemäß Artikel 7 Ab
satz 4 der Richtlinie 2004/49/EG keine harmonisierten 
und zuverlässigen Daten zur Verfügung stehen, wurde 
festgestellt, dass die erste Reihe von CST, die in Form 
von Kriterien für die Akzeptanz individueller und gesell
schaftlicher Risiken ausgedrückt werden, derzeit nur für 
das Eisenbahnsystem als Ganzes und nicht für seine ein
zelnen Bereiche festgelegt werden kann.
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(8) Nachdem die nationalen statistischen Daten über Unfälle 
und ihre Folgen nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 
91/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2002 über die Statistik des Eisen
bahnverkehrs ( 1 ) sowie der Richtlinie 2004/49/EG schritt
weise harmonisiert wurden, sollten bei der Erarbeitung 
gemeinsamer Sicherheitsmethoden zur Überwachung 
und Ausrichtung der sicherheitsbezogenen Leistungsfä
higkeit der Eisenbahnsysteme in den Mitgliedstaaten sta
tistische Unsicherheiten und die Notwendigkeit eines Er
messenselements berücksichtigt werden, wenn es darum 
geht festzustellen, ob in einem Mitgliedstaat das Sicher
heitsniveau aufrechterhalten wurde. 

(9) Um einen fairen und transparenten Vergleich der Eisen
bahnsicherheit in einzelnen Mitgliedstaaten zu ermögli
chen, sollten die Mitgliedstaaten eigene Bewertungen vor
nehmen, wobei sie zur Bestimmung der Sicherheitsziele 
für das Eisenbahnsystem und den Nachweis ihrer Errei
chung ein gemeinsames Konzept zugrunde legen. 

(10) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen 
stehen mit der Stellungnahme des gemäß Artikel 27 Ab
satz 1 der Richtlinie 2004/49/EG eingesetzten Ausschus
ses im Einklang — 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Entscheidung wird eine gemeinsame Sicherheitsme
thode festgelegt, die von der Europäischen Eisenbahnagentur 
(nachstehend „die Agentur“) anzuwenden ist, um die Erreichung 
gemeinsamer Sicherheitsziele (CST) gemäß Artikel 6 Absatz 1 
der Richtlinie 2004/49/EG zu berechnen und zu bewerten. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

Diese Entscheidung gilt für das gesamte Eisenbahnsystem in den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Sie gilt jedoch nicht für 

a) Untergrundbahnen, Straßenbahnen und andere Stadt- und 
Regionalbahnen; 

b) Netze, die vom übrigen Eisenbahnsystem funktional getrennt 
sind und die nur für die Personenbeförderung im örtlichen 
Verkehr, Stadt- oder Vorortverkehr genutzt werden, sowie 
Eisenbahnunternehmen, die ausschließlich derartige Netze 
nutzen; 

c) Eisenbahninfrastrukturen in Privateigentum, die vom Eigen
tümer der Infrastruktur ausschließlich zur Nutzung für den 
eigenen Güterverkehr unterhalten werden; 

d) Nostalgiefahrzeuge, die auf den Schienennetzen der Mitglied
staaten verkehren, sofern sie die einzelstaatlichen Sicherheits
bestimmungen und -vorschriften erfüllen und somit ein si
cherer Betrieb dieser Fahrzeuge gewährleistet ist; 

e) Nostalgie-, Museums- und Touristikbahnen, die auf ihrem 
eigenen Schienennetz fahren, einschließlich Werkstätten, 
Fahrzeugen und Personal. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Entscheidung gelten die Begriffsbestim
mungen der Richtlinie 2004/49/EG und der Verordnung (EG) 
Nr. 91/2003. 

Darüber hinaus bezeichnet der Ausdruck 

a) „nationaler Referenzwert (NRV)“ ein Bezugsmaß, das für den 
betreffenden Mitgliedstaat das höchstzulässige Niveau einer 
Risikokategorie für den Eisenbahnverkehr angibt; 

b) „Risikokategorie“ eine der in Artikel 7 Absatz 4 Buchstaben 
a und b genannten Kategorien von Risiken im Zusammen
hang mit dem Eisenbahnverkehr; 

c) „Plan zur Verbesserung der Sicherheit“ einen Plan zur Durch
führung der Organisationsstruktur, Zuständigkeiten, Verfah
ren, Tätigkeiten, Fähigkeiten und Ressourcen, die zur Risiko
minderung in einer oder mehreren Risikokategorien notwen
dig sind; 

d) „Todesfälle und gewichtete schwere Verletzungen (FWSI)“ ein 
Maß für die Folgen schwerer Unfälle mit Todesfällen und 
schweren Verletzungen, wobei eine schwere Verletzung sta
tistisch 0,1 Todesfällen gleichgestellt ist; 

e) „Benutzer von Bahnübergängen“ Personen, die einen Bahn
übergang benutzen, um die Eisenbahnstrecke mit einem be
liebigen Verkehrsmittel oder zu Fuß zu überqueren; 

f) „Personal“ oder „Bedienstete einschließlich des Personals von 
Auftragnehmern“ alle Personen, deren Beschäftigung im Zu
sammenhang mit einer Eisenbahn steht und die zum Zeit
punkt des Unfalls eine Arbeit ausführen. Dazu zählen auch 
das Zugpersonal und Personen, die Fahrzeuge und Infra
strukturanlagen bedienen; 

g) „Unbefugte auf Eisenbahnanlagen“ Personen, die sich entge
gen den Vorschriften auf Eisenbahnanlagen aufhalten, ausge
nommen Benutzer von Bahnübergängen; 

h) „sonstige Personen (Dritte)“ Personen, die nicht als „Fahr
gäste“, „Bedienstete einschließlich des Personals von Auftrag
nehmern“, „Benutzer von Bahnübergängen“ oder „Unbefugte 
auf Eisenbahnanlagen“ gelten;
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i) „gesellschaftliches Risiko“ das Risiko, dem alle der in Artikel 7 
Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2004/49/EG genannten 
Kategorien von Personen zusammen ausgesetzt sind; 

j) „Personenzugkilometer“ die Maßeinheit, die einer Personen
zugbewegung über eine Entfernung von einem Kilometer 
entspricht. Es wird nur die Wegstrecke auf dem Hoheitsge
biet des Meldelandes berücksichtigt; 

k) „Gleiskilometer“ die in Kilometern gemessene Länge des Ei
senbahnnetzes der Mitgliedstaaten, wobei bei mehrspurigen 
Strecken jedes Gleis einzeln zählt. 

Artikel 4 

Methoden zur Berechnung von NRV und CST und zur 
Beurteilung ihrer Erreichung 

(1) Für die Beurteilung der Erreichung von NRV und CST 
wird die im Anhang beschriebene Methode angewendet. 

(2) Die Agentur schlägt der Kommission entsprechend Ab
schnitt 2.1 des Anhangs berechnete NRV sowie von diesen NRV 
nach dem Verfahren in Abschnitt 2.2 abgeleitete CST vor. Nach 
dem Erlass von NRV und CST durch die Kommission bewertet 
die Agentur nach Maßgabe von Abschnitt 3 des Anhangs, in
wieweit sie von den Mitgliedstaaten erreicht werden. 

(3) Die Bewertung der absehbaren Kosten und des absehba
ren Nutzens von CST gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 
2004/49/EG erstreckt sich nur auf diejenigen Mitgliedstaaten, 
deren NRV in einer Risikokategorie die entsprechenden CST 
übersteigen. 

Artikel 5 

Durchsetzungsmaßnahmen 

Je nach endgültigem Bewertungsergebnis gemäß Abschnitt 3.1.5 
des Anhangs werden folgende Durchsetzungsmaßnahmen er
griffen: 

a) Bei einer „möglichen Verschlechterung der sicherheitsbezoge
nen Leistungsfähigkeit“ übermittelt der oder die betroffene(n) 
Mitgliedstaat(en) der Kommission einen Bericht, in dem die 
möglichen Ursachen der festgestellten Ergebnisse dargelegt 
werden. 

b) Bei einer „wahrscheinlichen Verschlechterung der sicherheits
bezogenen Leistungsfähigkeit“ übermittelt der oder die be
troffene(n) Mitgliedstaat(en) der Kommission einen Bericht, 
in dem die möglichen Ursachen der festgestellten Ergebnisse 
dargelegt werden, sowie gegebenenfalls einen Plan zur Ver
besserung der Sicherheit. 

Die Kommission kann die Agentur auffordern, technische Stel
lungnahmen abzugeben, um die von den Mitgliedstaaten nach 
dem Verfahren der Buchstaben a und b übermittelten Angaben 
und Nachweise zu bewerten. 

Artikel 6 

Adressaten 

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 5. Juni 2009 

Für die Kommission 

Antonio TAJANI 
Vizepräsident
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ANHANG 

1. Statistische Quellen und Messfaktoren zur Berechnung von NRV und CST 

1.1. Statistische Quellen 

1.1.1. Die NRV und CST sind auf der Grundlage von Daten über Eisenbahnunfälle und ihre Folgen zu berechnen, die 
nach Maßgabe von Anhang H der Verordnung (EG) Nr. 91/2003 sowie der Bestimmungen von Artikel 5, Arti
kel 18 und Anhang I der Richtlinie 2004/49/EG mitgeteilt wurden. 

1.1.2. Ergeben sich bei der Bestimmung der ersten Reihe von CST Unstimmigkeiten zwischen Daten, die aus den beiden 
in Abschnitt 1.1.1 genannten Quellen stammen, so haben die Daten Vorrang, die nach Maßgabe von Anhang H 
der Verordnung (EG) Nr. 91/2003 mitgeteilt wurden. 

1.1.3. Die für die Bestimmung der NRV und CST verwendeten Zeitreihen müssen die letzten vier verfügbaren Jahre 
umfassen. Die Agentur schlägt der Kommission bis zum 31. Januar 2011 den Erlass aktualisierter Werte für NRV 
und CST vor, die anhand von Daten der sechs letzten Berichtsjahre berechnet wurden. 

1.2. Maßeinheiten für NRV 

1.2.1. Die Maßeinheiten für NRV sind im Einklang mit der mathematischen Risikodefinition anzugeben. Die Folgen von 
Unfällen, die für die jeweilige Risikokategorie berücksichtigt werden, sind die FWSI. 

1.2.2. Die für die Quantifizierung der NRV der einzelnen Risikokategorien zu verwendenden Maßeinheiten sind in Anlage 
1 festgelegt und ergeben sich aus der Anwendung der in Abschnitt 1.2.1 und gegebenenfalls Abschnitt 1.2.3 
genannten Grundsätze und Begriffsbestimmungen. Die Maßeinheiten beinhalten die in Anlage 1 für die Normie
rung der NRV aufgeführte Skalierungsbasis. 

1.2.3. Für die beiden Risikokategorien „Fahrgäste“ und „Benutzer von Bahnübergängen“ werden jeweils verschiedene NRV 
festgesetzt, die mit den beiden unterschiedlichen, in Anlage 1 aufgeführten Maßeinheiten ausgedrückt werden. Für 
die Zwecke der Bewertung der Erreichung nach Abschnitt 3 gilt die Einhaltung mindestens eines dieser NRV als 
ausreichend. 

1.3. Maßeinheiten für CST 

1.3.1. Die zur Quantifizierung der CST der einzelnen Risikokategorien zu verwendenden Maßeinheiten stimmen mit 
denen überein, die auch für die NRV gemäß Abschnitt 1.2 gelten. 

2. Methode für die Berechnung von NRV und die Ableitung der CST 

2.1. Methode für die Berechnung von NRV 

2.1.1. Der NRV wird für jeden Mitgliedstaat und jede Risikokategorie gemäß dem nachstehenden Verfahren in der 
angegebenen Reihenfolge berechnet: 

a) Berechnung der Werte, die sich aus den in Anlage 1 aufgeführten entsprechenden Maßeinheiten unter Be
rücksichtigung der in Abschnitt 1.1 genannten Daten und Bestimmungen ergeben; 

b) Analyse der Ergebnisse von Buchstabe a zur Prüfung des Vorhandenseins und des wiederholten Auftretens von 
Nullwerten für die FWSI bei der beobachteten sicherheitsbezogenen Leistungsfähigkeit für die betreffenden 
Jahre; 

c) treten nicht mehr als zwei der in Buchstabe b genannten Nullwerte auf, erfolgt die Berechnung anhand des 
gewogenen Mittels der in Buchstabe a genannten Werte gemäß Abschnitt 2.3, und der daraus resultierende 
Wert wird als NRV genommen; 

d) Bei mehr als zwei Nullwerten gemäß Buchstabe b weist die Agentur dem NRV einen Wert nach freiem 
Ermessen zu, der nach Rücksprache mit dem betreffenden Mitgliedstaat ermittelt wird. 

2.2. Methode für die Ableitung der CST von den NRV 

2.2.1. Nachdem für jeden Mitgliedstaat nach dem Verfahren in Abschnitt 2.1 der NRV berechnet wurde, wird für die 
jeweilige Risikokategorie dem entsprechenden CST ein Wert zugewiesen, der dem niedrigeren der beiden nach
stehenden Werte entspricht: 

a) Wert des NRV, der von allen Mitgliedstaaten der höchste ist; 

b) Wert, der dem Zehnfachen des europäischen Durchschnittswertes des Risikos entspricht, auf das sich der 
betreffende NRV bezieht.
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2.2.2. Der in Abschnitt 2.2.1 Buchstabe b genannte europäische Durchschnittswert berechnet sich anhand der Kumu
lierung der einschlägigen Daten für alle Mitgliedstaaten und unter Verwendung der in Anlage 1 aufgeführten 
entsprechenden Maßeinheiten sowie des in Abschnitt 2.3 beschriebenen gewogenen Mittels. 

2.3. Bildung des gewogenen Mittels für die Berechnung der NRV 

2.3.1. Für jeden Mitgliedstaat und jede Risikokategorie, für die der gewogene Durchschnitt gemäß Abschnitt 2.1.1 
Buchstabe c zu bestimmen ist, wird der NRV Y für das Jahr Y (Y = 2009 und 2011) nach folgenden Schritten 
berechnet: 

a) Berechnung der jährlichen Beobachtungen OBS i (wobei i das berücksichtigte Beobachtungsjahr ist), die sich aus 
den entsprechenden, in Anlage 1 aufgeführten Maßeinheiten ergeben, nachdem als Input die Daten für die 
letzten n Berichtsjahre gemäß Abschnitt 2.1.1 Buchstabe a bereitgestellt wurden [anfangs n = 4; ab 2011 n = 
6]; 

b) Berechnung des arithmetischen Mittels (AV) für n Jahre von Jahresbeobachtungen OBS i ; 

c) Berechnung des absoluten Werts der Differenz ABSDIFF i zwischen jeder jährlichen Beobachtung OBS i und AV. 
Falls ABSDIFF i < 0,01 * AV erhält ABSDIFF i den konstanten Wert 0,01 * AV; 

d) Berechnung der Gewichtung (W i ) für jedes einzelne Jahr i durch Bildung des Kehrwerts von ABSDIFF i ; 

e) Berechnung des NRV Y in Form des gewogenen Mittels wie folgt: 

NRV Y ¼ 
X N 

i¼x 
W i Ü OBS i 
X N 

i¼x 
W i 

; 

wobei i eine natürliche Zahl ist und 
falls Y = 2009: x = Y – 5; N = Y – 2 8 < : falls Y = 2011: x = Y – 7; N = Y – 2 

3. Grundmodell für die Bewertung der Erreichung von NRV und CST 

3.1. Methode zur Bewertung der Erreichung von NRV und CST 

3.1.1. Bei der Bewertung der Erreichung von NRV und CST gelten die folgenden Grundsätze: 

a) Für jeden Mitgliedstaat und jede Risikokategorie, deren jeweiliger NRV gleich oder geringer als das entspre
chende CST ist, gilt bei Erreichung des NRV auch das dazugehörige CST als erreicht. Die Bewertung der 
Erreichung eines NRV ist nach dem Verfahren gemäß Abschnitt 3.2 durchzuführen, wobei der NRV das 
höchstzulässige Niveau des betreffenden Risikos angibt, unbeschadet der Bestimmungen des Abschnitts 3.2.3 
hinsichtlich des Toleranzbereichs; 

b) für jeden Mitgliedstaat und jede Risikokategorie, deren NRV den Wert des entsprechenden CST übersteigt, gibt 
das CST das das höchstzulässige Niveau des betreffenden Risikos an. Die Bewertung der Erreichung des CST ist 
nach dem Verfahren gemäß den sich aus der Folgenabschätzung und gegebenenfalls dem Zeitplan für die 
schrittweise Umsetzung des CST gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 2004/49/EG ergebenden Anforde
rungen durchzuführen. 

3.1.2. Für jeden Mitgliedstaat und jede Risikokategorie prüft die Agentur jährlich, ob die NRV und CST erreicht wurden, 
und legt dabei die letzten vier Berichtsjahre zugrunde. 

3.1.3. Die Agentur teilt der Kommission bis zum 31. März jedes Jahres das Gesamtergebnis der Bewertung der Erreichung 
von NRV und CST mit. 

3.1.4. Ab 2012 prüft die Agentur unter Berücksichtigung von Abschnitt 1.1.3 jährlich, ob die NRV und CST erreicht 
wurden, und legt dabei die letzten fünf Berichtsjahre zugrunde. 

3.1.5. Das Ergebnis der Bewertung gemäß Abschnitt 3.1.1 wird wie folgt eingestuft: 

a) annehmbare sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit,
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b) mögliche Verschlechterung der sicherheitsbezogenen Leistungsfähigkeit, 

c) wahrscheinliche Verschlechterung der sicherheitsbezogenen Leistungsfähigkeit. 

3.2. Einzelschritte des Verfahrens nach Abschnitt 3.1.1 Buchstabe a 

3.2.1. Das Verfahren zur Bewertung der Erreichung von NRV umfasst vier Schritte, die im Folgenden beschrieben werden. 
Das Ablaufdiagramm für das Entscheidungsverfahren ist in Anlage 2 wiedergegeben, wobei die JA- und NEIN- 
Entscheidungspfeile einem Bestehen bzw. Nichtbestehen des jeweiligen Bewertungsschritts entsprechen. 

3.2.2. Im ersten Bewertungsschritt ist zu prüfen, ob die beobachtete sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit dem NRV 
entspricht oder nicht. Die beobachtete sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit ist anhand der in Anhang 1 aufge
führten Maßeinheiten und den in Abschnitt 1.1 genannten Daten anhand von Zeitreihen zu ermitteln, die die 
letzten Beobachtungsjahre gemäß Abschnitt 3.1 umfassen. Die beobachtete sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit 
ist auszudrücken als 

a) sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit in dem letzten Berichtsjahr, 

b) gleitendes gewogenes Mittel (MWA) gemäß Abschnitt 3.3. 

Die sich aus a und b ergebenden Werte sind mit dem NRV zu vergleichen; falls einer dieser Werte den NRV nicht 
übersteigt, gilt die sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit als annehmbar. Ist dies nicht der Fall, wird das Verfahren 
mit dem zweiten Bewertungsschritt fortgesetzt. 

3.2.3. Im zweiten Bewertungsschritt gilt die sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit als annehmbar, falls der MWA den 
NRV einschließlich eines Toleranzbereichs von 20 % nicht überschreitet. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, fordert 
die Agentur die Sicherheitsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats auf, Angaben zu dem schwersten Einzelunfall 
(ausgedrückt als FWSI) in den letzten Beobachtungsjahren gemäß Abschnitt 3.1 zu machen, ausgenommen die zur 
Festlegung des NRV zugrunde gelegten Jahre. 

Ist dieser Einzelunfall bezüglich seiner Folgen schwerer als der schwerste Einzelunfall, der in den zur Ermittlung des 
NRV verwendeten Daten berücksichtigt wurde, ist er aus der Statistik auszuschließen. Der MWA wird anschließend 
neu berechnet und es wird geprüft, ob er im oben genannten Toleranzbereich liegt. Ist dies der Fall, gilt die 
sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit als annehmbar. Ist dies nicht der Fall, wird das Verfahren mit dem dritten 
Bewertungsschritt fortgesetzt. 

3.2.4. Im dritten Bewertungsschritt ist zu prüfen, ob es zum ersten Mal in den letzten drei Jahren der Fall ist, dass der 
zweite Bewertungsschritt nicht den Nachweis einer annehmbaren sicherheitsbezogenen Leistungsfähigkeit erbracht 
hat. Ist dies der Fall, wird das Ergebnis des dritten Bewertungsschritts als „bestanden“ eingestuft. Das Verfahren wird 
unabhängig vom Ergebnis des dritten Schritts mit dem vierten Schritt fortgesetzt. 

3.2.5. Im vierten Bewertungsschritt ist zu prüfen, ob die Zahl der schweren Unfälle je Zugkilometer im Vergleich zu den 
Vorjahren stabil geblieben (oder zurückgegangen) ist. Kriterium für die Bewertung ist, ob es einen statistisch 
signifikanten Anstieg bei der Zahl relevanter schwerer Unfälle je Zugkilometer gegeben hat. Dies wird unter 
Einsatz einer oberen Poisson-Toleranzgrenze ermittelt, mit der die annehmbare Variabilität anhand der in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten aufgetretenen Anzahl von Unfällen ermittelt wird. 

Übersteigt die Anzahl der schweren Unfälle je Zugkilometer nicht die oben erwähnte Toleranzgrenze, wird ange
nommen, dass es nicht zu einer statistisch signifikanten Zunahme gekommen ist, und das Ergebnis dieses Beur
teilungsschritts wird als „bestanden“ eingestuft. 

Je nach Risikokategorie, auf die sich die verschiedenen NRV im Rahmen der Bewertung der Erreichung beziehen, 
sind die schweren Unfälle, die zur Durchführung dieses Bewertungsschritts berücksichtigt werden, nachstehende 
Unfälle: 

a) Fahrgastrisiken: alle relevanten schweren Unfälle; 

b) Personalrisiken, einschließlich Personal von Auftragnehmern: alle relevanten schweren Unfälle; 

c) Risiken für Benutzer von Bahnübergängen: alle in der Kategorie „Unfälle an Bahnübergängen“ enthaltenen 
relevanten schweren Unfälle; 

d) Risiken für Unbefugte auf Eisenbahnanlagen: alle in der Kategorie „Unfälle mit Personen durch in Bewegung 
befindliche Fahrzeuge“ enthaltenen relevanten schweren Unfälle;
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e) Risiken für sonstige Personen: alle relevanten schweren Unfälle; 

f) Risiken für die Gesellschaft als Ganzes: alle schweren Unfälle. 

3.3. Verfahren des gleitenden gewogenen Mittels für die jährliche Bewertung der Erreichung der NRV 

3.3.1. Für jeden Mitgliedstaat und für die jeweilige Risikokategorie, auf die das Verfahren des gleitenden gewogenen 
Mittels (MWA) für die Durchführung der in Abschnitt 3.2 beschriebenen Bewertungsschritte in dem jeweiligen Jahr 
J (ausgehend von J = ab 2010) angewandt wird, werden die nachstehenden Phasen für die Berechnung des MWA J 
angewandt: 

a) Berechnung der jährlichen Beobachtungen OBS i , die sich aus den in Anhang 1 aufgeführten entsprechenden 
Indikatoren ergeben, nachdem als Input die Daten bereitgestellt wurden, die aus den in Abschnitt 1.1 genannten 
Quellen für die jeweiligen Jahre verfügbar sind (der Index i nimmt die gemäß nachstehender Formel festgelegten 
Werte an); 

b) Berechnung des arithmetischen Mittels (AV) für n Jahre von jährlichen Beobachtungen OBS i [anfangs n = 4; ab 
2012 n = 5]; 

c) Berechnung des absoluten Werts der Differenz ABSDIFF i zwischen jeder jährlichen Beobachtung OBS i und dem 
AV. Falls ABSDIFF i < 0,01 * AV, erhält ABSDIFF i einen konstanten Wert in Höhe von 0,01 * AV; 

d) Berechnung der Gewichtung W i durch Bildung des Kehrwerts von ABSDIFF i ; 

e) Berechnung des MWA Y wie folgt: 

MWA Y ¼ 
X N 

i¼x 
W i Ü OBS i 
X N 

i¼x 
W i 

; 

wobei i eine natürliche Zahl ist und 
wenn Y = 2010 oder 2011: x = Y – 5; N = Y – 2 8 < : wenn Y ≥ 2012: x = Y – 6; N = Y – 2
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ANLAGE 1 

Maßeinheiten für NRV und CST 

Risikokategorie Maßeinheiten Skalierungsbasis 

1. Fahrgäste 1.1 Anzahl der Fahrgast-FWSI pro Jahr aufgrund schwerer 
Unfälle/Anzahl der Personenzugkilometer pro Jahr 

Personenzugkilometer pro 
Jahr 

1.2 Anzahl der Fahrgast-FWSI pro Jahr aufgrund schwerer 
Unfälle/Anzahl der Fahrgastkilometer pro Jahr 

Fahrgastkilometer pro Jahr 

2. Bedienstete Anzahl der Bediensteten-FWSI pro Jahr aufgrund schwerer 
Unfälle/Anzahl der Zugkilometer pro Jahr 

Zugkilometer pro Jahr 

3. Benutzer von 
Bahnübergängen 

3.1 Anzahl der FWSI von Benutzern von Bahnübergän
gen pro Jahr aufgrund schwerer Unfälle/Anzahl der 
Zugkilometer pro Jahr 

Zugkilometer pro Jahr 

3.2 Anzahl der FWSI von Benutzern von Bahnübergän
gen pro Jahr aufgrund schwerer Unfälle/[(Anzahl der 
Zugkilometer pro Jahr * Anzahl der Bahnübergänge)/ 
Gleiskilometer] 

(Anzahl der Zugkilometer pro 
Jahr * Anzahl der Bahnüber
gänge)/Gleiskilometer 

4. Sonstige Personen Jährliche Anzahl der FWSI von Personen, die der Kategorie 
„Sonstige Personen“ angehören, aufgrund schwerer Unfälle/ 
Anzahl der Zugkilometer pro Jahr 

Zugkilometer pro Jahr 

5. Unbefugte auf 
Eisenbahnanlagen 

Anzahl der FWSI von Unbefugten auf Eisenbahnanlagen 
pro Jahr aufgrund schwerer Unfälle/Anzahl der Zugkilo
meter pro Jahr 

Zugkilometer pro Jahr 

6. Gesamte Gesellschaft Gesamtzahl der FWSI pro Jahr aufgrund schwerer Unfälle/ 
Anzahl der Zugkilometer pro Jahr 

Zugkilometer pro Jahr
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ANLAGE 2 

Entscheidungsdiagramm des in Abschnitt 3.1.1 a des Anhangs genannten Verfahrens
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 12. Juni 2009 

zur Ernennung eines Vertreters der Kommission im Verwaltungsrat der Europäischen Arzneimittel- 
Agentur 

(2009/461/EG) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Fest
legung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und 
Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Er
richtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur ( 1 ), insbeson
dere auf Artikel 65, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 65 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 
gehören dem Verwaltungsrat der Europäischen Arznei
mittel-Agentur (nachstehend „die Agentur“) zwei Vertre
ter der Kommission an. 

(2) Da das derzeitige Mandat des Vertreters der Kommission 
und seines Stellvertreters aus der Generaldirektion Unter
nehmen und Industrie am 2. Juni 2009 ausläuft, ist es 
notwendig, ein Mitglied des Verwaltungsrats der Agentur 
aus der Generaldirektion Unternehmen und Industrie so
wie einen Stellvertreter zu benennen, der das Mitglied bei 
Abwesenheit vertritt und an seiner statt abstimmt — 

BESCHLIESST: 

Artikel 1 

Die Person, die folgenden Posten innehat und folgende Aufga
ben wahrnimmt, wird in Vertretung der Kommission zu einem 
Mitglied des Verwaltungsrates der Europäischen Arzneimittel- 
Agentur ernannt: 

a) der Generaldirektor der Generaldirektion Unternehmen und 
Industrie. 

Die Person, die folgenden Posten innehat und folgende Aufga
ben wahrnimmt, wird zum Stellvertreter ernannt: 

b) der Direktor der Direktion, die für die Zulassung von Arznei
mitteln auf der Grundlage des Arbeitsprogramms der Gene
raldirektion Unternehmen und Industrie zuständig ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss gilt für die Personen, die zum Zeitpunkt der 
Verabschiedung dieses Beschlusses die in Artikel 1 genannten 
Posten vorübergehend oder ständig innehaben, bzw. für ihre 
Nachfolger. 

Artikel 3 

Der Generaldirektor der Generaldirektion Unternehmen und In
dustrie unterrichtet den Verwaltungsdirektor der Europäischen 
Arzneimittel-Agentur über die Namen der Personen, die die in 
Artikel 1 genannten Posten innehaben, sowie über etwaige dies
bezügliche Änderungen. 

Brüssel, den 12. Juni 2009 

Für die Kommission 

Günter VERHEUGEN 
Vizepräsident
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 12. Juni 2009 

zur Abweichung von Nummer 1 Buchstabe d des Anhangs der Entscheidung 2006/133/EG, geändert 
durch die Entscheidung 2009/420/EG, in Bezug auf das Datum, das für anfälliges Holz mit Ursprung 

außerhalb der abgegrenzten Gebiete gilt 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 4515) 

(2009/462/EG) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 
2000 über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen 
die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse ( 1 ), insbesondere auf Artikel 16 
Absatz 3 Satz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 28. Mai 2009 erließ die Kommission ihre Entschei
dung 2009/420/EG zur Änderung der Entscheidung 
2006/133/EG zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, vo
rübergehend zusätzliche Maßnahmen gegen die Verbrei
tung von Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) 
Nickle et al. (dem Kiefernfadenwurm) gegenüber anderen 
Gebieten Portugals zu treffen als denjenigen, in denen 
dieser Schadorganismus bekanntermaßen nicht vor
kommt ( 2 ). Mit dieser Entscheidung wurde die Entschei
dung 2006/133/EG der Kommission ( 3 ) dahin gehend 
geändert, dass Verpackungsmaterial aus anfälligem Holz, 
das nicht aus den abgegrenzten Gebieten stammt, vor der 
Verbringung aus den abgegrenzten Gebieten in andere 
Gebiete in den Mitgliedstaaten oder in Drittstaaten sowie 
vor der Verbringung aus einem Teil des abgegrenzten 
Gebiets, in dem der Kiefernfadenwurm bekanntermaßen 
vorkommt, in den als Pufferzone ausgewiesenen Teil des 
abgegrenzten Gebiets ab 16. Juni 2009 einem der ge
nehmigten Verfahren gemäß Anhang I des Internationa
len FAO-Standards für Pflanzenschutzmaßnahmen Nr. 15 
zu unterziehen und gemäß Anhang II des genannten 
Standards zu kennzeichnen ist. 

(2) Verpackungsmaterial aus Holz ist für die Beförderung 
zahlreicher Waren aller Art erforderlich. Bislang sind 
die Herstellung und Verwendung von Verpackungsmate
rial aus anfälligem Holz, das gemäß den Anhängen I und 
II des Internationalen FAO-Standards für Pflanzenschutz
maßnahmen Nr. 15 behandelt und gekennzeichnet ist, in 
der Gemeinschaft nicht generalisiert. Insbesondere kann 
offenbar kurzfristig nicht genügend Verpackungsmaterial 
aus Holz, das dem Internationalen FAO-Standard für 
Pflanzenschutzmaßnahmen Nr. 15 entspricht, bereitge

stellt werden, um den Bedarf der Wirtschaftsteilnehmer, 
die im Warenverkehr aus Portugal in andere Mitgliedstaa
ten oder Drittstaaten tätig sind, zu decken. 

(3) Um das Risiko unverhältnismäßiger Handelsstörungen zu 
vermeiden, erscheint es notwendig, eine Abweichung in 
Bezug auf das Datum vorzusehen, ab dem die Anforde
rungen der durch die Entscheidung 2009/420/EG geän
derten Entscheidung 2006/133/EG gelten, entsprechend 
denen Verpackungsmaterial aus anfälligem Holz, das 
nicht aus den abgegrenzten Gebieten stammt, vor der 
Verbringung aus den abgegrenzten Gebieten Portugals 
in andere Gebiete gemäß den Anhängen I und II des 
Internationalen FAO-Standards für Pflanzenschutzmaß
nahmen Nr. 15 zu behandeln und zu kennzeichnen ist. 

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen 
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für Pflanzenschutz — 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Nummer 1 Buchstabe d des Anhangs der Entscheidung 
2006/133/EG, geändert durch die Entscheidung 2009/420/EG, 
gilt nicht für anfälliges Holz mit Ursprung außerhalb der abge
grenzten Gebiete. 

Artikel 2 

Diese Entscheidung gilt vom 16. Juni 2009 bis zum 31. Dezem
ber 2009. 

Artikel 3 

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 12. Juni 2009 

Für die Kommission 

Androulla VASSILIOU 
Mitglied der Kommission
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Amtsblatt der EU, Reihen L + C, Papierausgabe + jährliche 
CD-ROM 

22 EU-Amtssprachen 1 200 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihe L, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 700 EUR pro Jahr 
Amtsblatt der EU, Reihe L, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 70 EUR pro Monat 
Amtsblatt der EU, Reihe C, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 400 EUR pro Jahr 
Amtsblatt der EU, Reihe C, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 40 EUR pro Monat 
Amtsblatt der EU, Reihen L + C, monatliche (kumulative) CD-ROM 22 EU-Amtssprachen 500 EUR pro Jahr 
Supplement zum Amtsblatt (Reihe S), öffentliche Aufträge und 
Ausschreibungen, CD-ROM, 2 Ausgaben pro Woche 

Mehrsprachig: 
23 EU-Amtssprachen 

360 EUR pro Jahr 
(= 30 EUR pro Monat) 

Amtsblatt der EU, Reihe C — Auswahlverfahren Sprache(n) gemäß Auswahl- 
verfahren 

50 EUR pro Jahr 

(*) Verkauf von Einzelausgaben: bis 32 Seiten: 6 EUR 
33 bis 64 Seiten: 12 EUR 
mehr als 64 Seiten: Preisfestlegung von Fall zu Fall 

Das Amtsblatt der Europäischen Union, das in allen EU-Amtssprachen erscheint, kann in 22 Sprachfassungen 
abonniert werden. Es umfasst die Reihen L (Rechtsvorschriften) und C (Mitteilungen und Bekanntmachungen). 
Ein Abonnement gilt jeweils für eine Sprachfassung. 
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 920/2005 des Rates, veröffentlicht im Amtsblatt L 156 vom 
18. Juni 2005, die besagt, dass die Organe der Europäischen Union ausnahmsweise und vorübergehend von der 
Verpflichtung entbunden sind, alle Rechtsakte in irischer Sprache abzufassen und zu veröffentlichen, werden die 
Amtsblätter in irischer Sprache getrennt verkauft. 
Das Abonnement des Supplements zum Amtsblatt (Reihe S — Bekanntmachungen öffentlicher Aufträge) umfasst 
alle Ausgaben in den 23 Amtssprachen auf einer einzigen mehrsprachigen CD-ROM. 
Das Abonnement des Amtsblatts der Europäischen Union berechtigt auf einfache Anfrage hin zu dem Bezug der 
verschiedenen Anhänge des Amtsblatts. Die Abonnenten werden durch einen im Amtsblatt veröffentlichten 
„Hinweis für den Leser“ über das Erscheinen der Anhänge informiert. 

Verkauf und Abonnements 

Die vom Amt für Veröffentlichungen herausgegebenen kostenpflichtigen Veröffentlichungen können über die 
Vertriebsstellen bezogen werden. Die Liste der Vertriebsstellen findet sich im Internet unter: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm 

AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
L-2985 LUXEMBURG 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. Die 
Site ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus die 

Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
DE


